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Erläuterung zur Berichtigung 10/2019 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das 
o. a. Bebauungsplangebiet „Gewerbliche Bauflächen“ 
dar, die sich auch über die Plangebietsgrenzen hinaus 
nach Norden, Osten und z. T. Südwesten fortsetzen. 
Aufgrund der hier insgesamt anschließenden gemisch-
ten Bauflächen und Wohnbauflächen mit stärker 
schutzbedürftigen Nutzungen ist in den jeweiligen 
Randbereichen der gewerblichen Bauflächen zusätzlich 
der Hinweis „Abwägung hinsichtlich Nutzungsbeschrän-
kung und Immissionsschutz zu beachten“ enthalten.  

Im Plangebiet befinden sich heute keine gewerbege-
bietstypischen Nutzungen mehr. Deren Ansiedlung ist 
mit Blick auf die innerstädtische Lage und die vorhan-
denen Strukturen hier auch mittel- bis langfristig realis-
tisch nicht umsetzbar. Stattdessen ist die Stadt Biele-
feld bestrebt, diesen zentralen Standort einer Wohn- 
und Mischnutzung zuzuführen, um der hohen Nachfra-
ge nach Wohnraum in allen Marktsegmenten, hier ins-
besondere nach Wohnraum für Studierende mit ergän-
zenden gewerblichen Nutzungen nachzukommen. Der 
vorhabenbezogene B-Plan verzichtet im Bereich des 
Vorhaben- und Erschließungsplanes gem. § 12 (3) 
BauGB auf die Festsetzung eines Baugebietes gem. 
der Baunutzungsverordnung. Die geplanten Nutzungen 
entsprechen am ehesten den zulässigen Nutzungen 
eines MI bzw. MU. Insofern wird von den FNP-
Darstellungen abgewichen. 

Ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 
FNP abweicht, kann gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB 
aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan 
geändert oder ergänzt ist. Von dieser Möglichkeit soll 
hier Gebrauch gemacht werden. Der FNP soll im Wege 
der Berichtigung angepasst werden. Ziel der Anpas-
sung ist die Darstellung einer „Gemischten Baufläche“, 
die den o. a. geplanten Nutzungen am ehesten ent-
spricht. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Stadtgebiets wird nicht beeinträchtigt. Mit der Nachnut-
zung des brachgefallenen Betriebsstandortes findet 
eine städtebauliche Innenentwicklung gemäß § 1 (5) 
Satz 3 BauGB statt. Die nördlich und östlich angrenzen-
den Gewerbebetriebe werden in ihrem Bestand und 
Entwicklungsspielraum nicht beeinträchtigt. Eine Kon-
fliktbewältigung im Sinne des § 50 BImSchG kann im 
Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
geregelt werden. 

Lage im Stadtgebiet Lage im Stadtbezirk 

Stadtbezirk: Mitte 

Bereich: südlich der Mielestraße zwischen Sudbrack-

straße und Meller Straße  

Nummer: II/2/65.00 

Bezeichnung: Studierenden Wohnen südlich Mielestraße 

Auslösender (vorhabenbezogener) Bebauungsplan  

Wirksame Fassung 

Berichtigung 

Flächenumfang  

Art der Bodennutzung 
Wirksame  
Fassung 

Berichtigung 

Gewerbliche Baufläche 1,0 ha —  ha 

Gemischte Baufläche —  ha 1,0 ha 

Gesamt:                            1,0 ha 1,0 ha 
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